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Antrag auf steuerliche Erfassung in Schweden  

Es gibt zahlreiche Konstellationen, in denen eine steuerliche Erfassung in Schweden erforderlich ist. Für Un-
ternehmen, die gelegentlich in Schweden tätig sind, sind die Registrierungen zur Umsatzsteuer oder F-skatt 
relevant. Die Registrierung kann online oder mittels Papierformular erfolgen. 
 
 Online: Registration of foreign companies in Sweden (RUFS) 

Laden Sie einen Handelsregisterauszug/ Gewerbeanmeldung und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des deutschen Finanzamts hoch. 
 

 Papierformular: Formular SKV 4632 an Skatteverket | Utlandsenheten | SE-205 31 Malmö | Sverige 
Eine Ausfüllhilfe finden Sie in diesem Merkblatt ab Seite 3.  

Umsatzsteuer bei grundstücksbezogenen Leistungen 

Gewerbliche Kunden 
Bei Bauleistungen für gewerbliche Auftraggeber geht die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger 
über (Reverse Charge). Stellen Sie daher eine Netto-Rechnung mit dem Hinweis auf die Umsatzsteuerschuld 
Ihres schwedischen Kunden aus, z. B. mit dem Satz „Omvänd skattskyldhiget för byggtjänster enligt 1 kap 2 
§ punkt 4b ML“. Außerdem muss in der Rechnung Ihre USt-ID-Nummer und die schwedische Steuernum-
mer des Empfängers angegeben werden. 

Mitnahme von Subunternehmen 
Beschäftigen Sie auf der Baustelle Subunternehmer, müssen Sie sich in Schweden umsatzsteuerlich regist-
rieren. Dies gilt auch für den Einsatz von Subunternehmern aus Deutschland. 

Privatkunden 
Für Bauleistungen bei Privatkunden muss die schwedische Umsatzsteuer in Höhe von 25 % in Rechnung ge-
stellt werden. Dafür registrieren Sie sich 14 Tage vor Arbeitsaufnahme zur schwedischen Umsatzsteuer o-
der über das OSS-Verfahren.  

F-skatt 

Weisen Sie Ihrem Auftraggeber gegenüber Ihre Unternehmereigenschaft nach. Ansonsten ist er - auch als 
Privatkunde - verpflichtet, 30 % F-skatt vom Arbeitsentgelt einzubehalten und an die schwedische Steuer-
verwaltung zu überweisen. 
 
Der Nachweis der Unternehmereigenschaft erfolgt über die F-skatt-Registrierung. Die Registrierung begrün-
det keine tatsächliche Steuerpflicht, sie bestätigt lediglich die Gewerbeeigenschaft. Die Registrierungsdauer 
beträgt etwa sechs bis acht Wochen, momentan länger. Unternehmen mit F-skatt-Registrierung vermerken 
auf jeder Rechnung „Godkänd för F-skatt“. Ihrem Kunden teilen Sie dann die Ihnen zugeteilte F-skatt-Num-
mer mit.  
 
Sie können stattdessen auch eine Befreiung von der F-skatt-Registrierung beantragen, wenn Ihre Mitarbei-
ter für einen Zeitraum von unter 183 Tagen in Schweden tätig sein werden. Diese können Sie beim schwedi-
schen Finanzamt in Malmö beantragen:  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4632.4.39f16f103821c58f680006712.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4632.4.39f16f103821c58f680006712.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html
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Finanzamt Malmö: Skatteverket | Utlandsenheten | SE-205 31 Malmö | Sverige 
 
Achtung: Benötigen Sie die F-skatt-Registrierung auch für den schwedischen Bauausweis ID06, ist die F-
skatt-Registrierung immer erforderlich.  
 
Entscheiden Sie sich für die F-skatt-Registrierung, müssen Sie am Ende des Steuerjahres eine Erklärung ab-
geben. Hier finden Sie dazu eine Ausfüllhilfe: Ausfüllhilfe Betriebsstättenerklärung F-skatt 

Ansprechpartner 

Sybille Kujath      Anna Wessels 

Außenwirtschaftsberaterin    Außenwirtschaftsberaterin 
Handwerkskammer Lübeck    Handwerkskammer Flensburg 
Telefon: 0451 1506-278    Telefon: 0461 866-197 
Telefax:0451 1506-277     Telefax: 0461 866-397 
skujath@hwk-luebeck.de     a.wessels@hwk-flensburg.de  

Erläuterung Ausfüllhilfe 

① Applicant: Ist von allen Antragstellern auszufüllen 

② Information regarding legal persons: Ist von juristischen Personen auszufüllen 

③ Information regarding sole traders: Ist von Einzelunternehmern auszufüllen 

④ Describe the business operations in Sweden, Teil 1: Ist von allen Antragstellern auszufüllen 

⑤ Describe the business operations in Sweden, Teil 2: Ist nur von Einzelunternehmern auszufüllen 

⑥ Information on principals in Sweden: Ist nur von Bauunternehmen auszufüllen 

⑦ Information for approval for Swedish F-tax: Auszufüllen, wenn eine F-skatt-Registrierung erfolgen soll 

⑧ Information for VAT registration in Sweden: Achtung! Nur auszufüllen, wenn eine Registrierung zur 

Umsatzsteuer in Schweden erfolgen soll, weil nicht-schwedische Subunternehmer eingesetzt werden oder 

die Arbeiten für eine schwedische Privatperson erfolgen und das OSS-Verfahren nicht genutzt werden kann.  

⑨ Information for registration as an employer: Nur auszufüllen, wenn Sie sich als schwedischer Arbeitge-

ber registrieren möchten 

⑩ Other information: Nur auszufüllen, wenn Sie dem schwedischen Finanzamt weitere Informationen ge-

ben möchten 

⑪, ⑫ contact persons, signature: Sind von allen Antragstellern auszufüllen 
 
 
 
 

https://www.hwk-luebeck.de/fileadmin/user_upload/betriebsfuehrung/aussenwirtschaft/laenderinfos/schweden/SE-Ausfuellhilfe_Beriebsstaettenerklaerung_f-skatt.pdf
mailto:skujath@hwk-luebeck.de
mailto:a.wessels@hwk-flensburg.de
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html
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Steuerantrag für ausländische Unternehmen 

Das Formular muss auf Schwedisch oder Eng-
lisch ausgefüllt werden.  
Alle Summen müssen in schwedischen Kronen 
angegeben werden  

Antragsteller (von allen Antragstellern auszufüllen) 
Name 

Heimatadresse 

Postadresse in Schweden falls vorhanden 

Besuchsadresse in Schweden falls vorhanden 

Telefon- und Mobil-Nr.  
in Schweden 

Telefon- und Mobil-Nr.  
im Heimatland 

USt-ID-Nr. Deutschland 

Handelsregister-Nr./ 

Gewerbeamt Deutschland 

Adresse, an die Ihre MwSt.- und PAYE-Rückerstattungen und Kon-
toauszüge gesandt werden können 
 

Datum Jahresabschluss 

Informationen zu juristischen Personen 

Deutsche Rechtsform Frühere schwedische Organisations-Nr.  
Hat die Firma eine 
registrierte  
Niederlassung 
in Schweden?  

Organisations-Nr. Niederlassung 
Hat die Firma die Registrierung 
einer Niederlassung beantragt?  

Identifikations-Nr. Eigentumsanteil in % 

Registrierungsnachweis ist beigefügt 

Informationen zu Einzelunternehmern 

Dauer des Aufenthalts in Schweden von - bis Frühere schwedische  
 
Organisations-Nr.  

Aufenthaltsadresse in Schweden 
Ausweiskopie ist beigefügt 

Namen der Partner 
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Beschreibung der Geschäftsaktivitäten in Schweden (Muss von allen Antragsstellern 
ausgefüllt werden. Alle Fragen müssen beantwortet werden.) 

Geschäftsaktivität 1 

Geschäftsaktivität 2 

Geschäftsaktivität 3 

Anteil am  
gesamten 
Geschäfts- 
betrieb in % 

Anteil am  
gesamten 
Geschäfts- 
betrieb in % 

Anteil am  
gesamten 
Geschäfts- 
betrieb in % Von wo aus werden die Geschäfte in Schweden geführt?  

1. Büro  2. Mitarbeiterwohnung  3. Kundenräume  4. Anderer dauerhafter Ort  5. Kein dauerhafter Ort 

Beschreibung des Orts 

Adresse des Orts 

Wo befindet sich die Personalverwaltung und die übrige Verwaltung?  

Personalverwaltung  Übrige Verwaltung  

Verfügt das Unterneh-
men  über einen Agenten 
oder Vertreter in Schwe-
den, der mit Vollmacht 
Verträge im Namen des 
Unternehmens schließen 

kann? 

Wenn ja, fügen Sie eine Kopie der Vollmacht bei.  

Von wo aus werden die Waren oder Dienstleis-
tungen vermarktet? 

Von wo aus werden die Kaufverträge über die Waren oder 
Dienstleistungen abgeschlossen oder verwaltet? 

 Waren oder Dienst-
leistungen, die in 
Schweden  
verkauft wurden an 

1. Firmen, die in Schweden zur 
Umsatzsteuer registriert sind 
2. Firmen, die in Schweden nicht 
zur Umsatzsteuer registriert sind 
3. Nichtfirmen 

1.  2.  3. 

Waren, die in Schwe-
den verkauft wer-
den, werden an Kun-
den geliefert von 
 

1.  2.  4. 3. 

1. Lager in Schweden 
2. anderen Ort in Schweden 
3. aus einem anderen EU-Land 
4. aus einem Nicht-EU-Land 
 

Besitz von Immobilien 
 in Schweden 
 

Name der Immobilie 
 

Gemeinde 
 

Beschreiben Sie die Arbeit, die von den Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten durchgeführt 
wird, um im Namen des Unternehmens zu handeln. 
 

1. 

 
 2.  

2. 

 
 2.  

3. 

 
 2.  

4. 

 
 2.  

5. 

  2.  

Baustellen = 
Non permanent place 

Achtung! Betreiben 
Sie Ihr Unternehmen 
von Schweden aus o-
der beschäftigen Sie 
einen abhängigen 
Vertreter, begründen 
Sie eventuell eine 
steuerliche Betrieb-
stätte 



Ausfüllhilfe: Antrag auf steuerliche Erfassung in Schweden  
Stand 3/23 
  

Handwerkskammer Lübeck · Breite Straße 10/12 · 23552 Lübeck 
Handwerkskammer Flensburg   Johanniskirchhof 1-7   24937 Flensburg Seite 5 von 6 

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es dient als Orientierungshilfe für den Regelfall. Eine Haftung für den In-
halt kann nicht übernommen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Beschreibung der Geschäftsaktivitäten in Schweden (Muss von natürlichen Personen, die 
Dienstleistungen in Schweden anbieten, z. B. Einzelunternehmern etc., ausgefällt werden.) 

Beschreiben Sie die Art der Geschäftstätigkeit und die Kunden, denen Sie Dienstleistungen  
anbieten möchten. 
 

Wird die Geschäftstätigkeit auch im Heimatland betrieben?  Wenn ja, bitte einen Registrierungsnachweis beifügen  

Informationen zu Bauherren in Schweden (von Bauunternehmen auszufüllen) 

In welchen Zeiträumen wird gearbeitet? 

Welche Kunden hat das Unternehmen?  
1. 2. 

3. 4. 

1. Nur andere Bauunternehmen 
2. Andere zur Umsatzsteuer re-
gistrierte Unternehmen 
3. Nicht zur Umsatzsteuer re-
gistrierte Unternehmen.  
4. Andere Kunden 

Wareneinfuhr aus einem  
anderen EU-Land?  

Beauftragt das Unternehmen  
Subunternehmen in Schweden?  

Informationen zur Zulassung zur schwedischen F-Steuer  
Eine Bescheinigung,  
dass das Unternehmen 
keine  Steuerschulden  
im Heimatland hat,  
ist beigefügt  

Das Unternehmen beantragt 
die Zulassung zur schwedischen 
F-Steuer  Informationen zur Umsatzsteuerregistrierung in Schweden 

 Die umsatzsteuerliche Registrierung erfolgt, weil  

1. das Unternehmen eine feste Niederlassung in Schweden hat 

2. sich das ausländische Unternehmen  in Schweden umsatzsteuerlich registrieren muss 

3. das ausländische Unternehmen freiwillig zur Steuerschuldübernahme bei gewerblichen Abnehmern optiert 

4. das ausländische Unternehmen, das in Schweden nicht um-
satzsteuerpflichtig ist, aber wegen der Verbringung von Waren 
für die Umsatzsteuer registrieren muss 5. Ein ausländisches Unternehmen, das nur Waren im Fernabsatz an Verbraucher in Schweden verkauft 

 

Registrierung nur für das Recht 
auf Erstattung der Mehrwert-
steuer in Schweden 
 

Bitte geben Sie die Art der Geschäftstätigkeit an, auf die sich die Umsatzsteuerpflicht hauptsächlich 
bezieht 
 

Startdatum der umsatzsteuerpflichtigen Geschäftstätigkeit 
 

Geschätztes Enddatum der Geschäftstätigkeit  
 

Geschätzter mehrwert-
steuerpflichtiger Jahres-
umsatz (kein Reverse-
Charge-Erwerb oder Im-
port)  
 

Geschätzter Umsatz, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt  
 

Abrechnungszeitraum wählen 
monatlich Drei Monate  

Ein Jahr 

Abrechnungsdatum (bei Verwen-
dung einer monatlichen Abrech-
nungsmethode) 

Der 26. des Monats nach dem Geschäftsmonat  

Der 12. des zweiten Monats nach dem Geschäftsmonat 
 

Vollmacht (Formular SKV 
5703) für eine Umsatzsteuer-
liche Vertretung ist beigefügt 

Das Unternehmen beantragt die schwedische Umsatzsteuerregistrierung 
 

Das Unternehmen  
plant, Waren oder 
Dienstleistungen aus 
Schweden (nicht inner-
halb der EU) zu expor-
tieren. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Informationen zur Registrierung als Arbeitgeber (Folge: Schwedische Steuerpflicht) 
 

Andere Informationen 

Kontaktpersonen 

Unterschrift 

Name Name 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 

Anschrift Anschrift 

Datum Website (freiwillige Information) 

Unterschrift in Druckbuchstaben 

Das Unternehmen beantragt die Registrierung als schwedischer Arbeitgeber 

Geschätzte Anzahl der Mitarbeiter 

Unterschrift des Antragstellers oder eines Zeichnungsberechtigten 

Datum der ersten Lohnauszahlung Geschätztes Datum der letzten Lohnauszahlung 

Anzahl Personen, die aus einem anderen Land entsandt werden 

Geschätzte Zeit in Arbeitstagen für  
entsandtes Personal 

Geschätzte Gesamtlohnausgaben (Lohnrechnung) für das Geschäftsjahr 
 

Kopien von Sozial-
versicherungsbe-
scheinigungen aus ei-
nem anderen Land 
werden für alle ent-
sandten Mitarbeiter 
beigefügt 


